
PRÄSIDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

An l"'la", 

PrZisichurl des 
Nationalrates 

Parlament 
1010 lilien 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 

Datum: 

�,�, qo Cf,o j VerteiIL_._ ._ 

-- .. - ...... 

� . Wien, am 5.4.1990 

Um;er Zeichen: 
�:;-390/Sch 

Durchv;ahl: 
47ß 

Betreff: Entwurf e ines Bundesgesetzes, �it deIn das Bauern
Sozialversicherungsgesetz ge��dert wird (15. No
velle zum Bauern-SozialversicllerungsgeseL:z) 

Die Präsidentenkonferenz der Lanch,;irt_schaftskammern Öster

reichs beeh rt s ich, dem Präsidium des �ationalrates die 

beiliegenden 25 Absch riften ihrer S tellungnahme zum Entwurf 

eines Bundesgesetzes, mit dem das J3auer n-Sozialv ers iche

rungsgesetz geändert wird (15. Nov elle zum Rauern-Soz ial

versicherungsgesetz) mit der Bitte u� Kenntnisnahme zu �ber-

reicherl .. 

25 Beilagen F�r den Generalsekretär: 

gez. Dr. Schuberth 
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PRÄSIDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

A c S eHR I F T 

Rn das 

Bundesministerium 
für Rrbeit und Soziales 

Stubenring 1 
1010 Wien 

Ihr Zeichen/Schreiben vom: 
20.796/1-2/90 16.2.1990 

Wien, amlt.lt.1990 

Unser Zeichen: 
S-290/Sch 

Durchwal7l : 
478 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes., mit dem das Bauern
Sozialversicherungsesetz geändert wird (15. Novelle 
zum Bauern - Sozialversicherungsgesetz) 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammer'n öster

reichs beehrt sichJ zum vorgelegten Entwurf einer 15. No

velle zum Bauern-Sozialversicherungsgesetz wie folgt Stel

Lung zu nehmen: 

Die Präsidentenkonferenz begrüßt die zusätzliche Erhöhung 

der Pensi onen um 1 % ab .,. Jänner "1990 
J 

wei l dami t auch 

die Pensionisten an der günstigen Wirtschaftsentwicklung 

partizipieren und an der für Dienstnehmer in der letzten 

Zeit sehr günstigen Einkommensentwicklung teilnehmen können. 

Ruch ei ner Reihe sons tiger Finderungen und Ergänzungen wird 

zugestimmtJ soweit sie KlarsteL Lungen und praktische ()er

besserungen enthalten. Die Präsidentenkonferenz verweist in 

diesem Zusammenhang auf ihre mit Schreiben vom "18.9.1989 an 

das do. Bundesministerium herangetragenen Novellierungs

wünsche und s tel. l t mi t Be fr i edi gung fes t -' daß sie zum Tei l 

positiv aufgegriffen und berücksichtigt erscheinen. Einzel

nen der vorgelegten RbänderungsvorschLäge kann allerdings 

nicht zugestimmt werden. 
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Im einze Lnen wird fO Lgendes bemerkt: 

Z. 1 (§ 12 Rbs. 1): 

Zu RrtikeL I 

Die auf Vorschlag der Volksanwaltschaft vorgesehene knde

rung betreffend oie Formalsicherung wäre zu präzisieren 

durch Einfügung der Worte "aus demselben Sachverhal t ". 

Rndernfalls könnte niemals eine Nehrfachversicherung im 

Zusammenhang mit einer Formalversicherung zustandekommen. 

Zusätzlich wird im HinbLick auf die quartalsmäßige Bei

tragsvorschreibung im Bereich der S(JB eine Finderung der 

Worte "6 Nonate ununterbrochen die Beiträge unbeanstandet 

angenommen" angeregt. Der (Jerwa Ltungsgerichtshof hat mit 

Erkenntnis vom 23.6.1988 (8608/0192) festgesteL Lt/ daß die

ser WortLaut/ eine (Joraussetzung für das Entstehen der For

ma L versicherung/ bei quartalsmäßiger Beitragsvorschreibung 

kein Zeitmaß/ sondern nur die Termination der Zahlungsform 

darstellt. Demnach bedürfte es zur Begründung einer FormaL

versicherung nach dem BS(JG. einer Beitragsentgegennahme 

durch sechs aufeinanderfolgende Quartale. Diese (Jerschlech

terung gegenUber dem RSVG. sOLLte beseitigt werdenJ indem 

eine Zeitspanne von 2., maximal 3 aufeinanderfolgenden Bei

tragszeiträumen normiert wird. 

Z. 2 (§ 18): 

Die vorgeschlagene Erweiterung der Ne Ldepflichten der Leis

tungsempfänger durch eine besondere Neldepflicht bei jeder 

Erwerbstätigkeit mit gLeichzeitiger (Jerkürzung der Nelde

frist von 2 Wochen auf 7 Tage ist überzogen und wird abge

Lehnt. Die (JerpflichtungJ jede Erwerbstätigkeit zu melden/ 

würde vielfach zu VÖ L Lig unnötigen Ne Ldungen führen/ z. B. 

wenn von vornherein feststeht, daß die Erwerbstätigkeit 

von 50 geringem Umfang ist, daß sie einen LeistungsansprUCh 

'. 
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nicht berühren kann. Die Rnderung wäre auch kein Beitrag 

zur Verbesserung der übersich tl i chkei t des Sozial versi che

rungsrechtes. Hag auch die Verkürzung der Neldefrist für 

Leistungsempfänger auf 7 Tage aus der Sicht der Sozial ver

sicherungs träger unter Bedachtnahme auf die Rückforderbar

keit von zu Unrecht bezogenen Leistungen verständlich sein, 

so soLlte doch versucht werden� einer Fristeninflation 

Einhal t zu gebieten und allenfalls alle 3 - Tages - Fristen 

auf 7- Tages-Fristen zu verlängern. 

z. .1 (§ 23 Rbs. 4-): 

Der zweite Satz dieser Bestimmung mOßte grammatikalisch 

über arbe i te t weraen: En tweder nach dem Rusdruck "zugrunde

zulegen" ein "und" einfügen oder einen Punkt machen und den 

Rest zu einem selbständigen Satz machen. 

Inhal tl ich wird angereg t � im Tex t ni ch t nur di e Zei ten 

der Pflichtversicherung in der Krankenversicherung und 

in der Pensionsversicherung anzuführen� sondern um die 

Unfallversicherung zu ergänzen. Es könnte auch an Stelle 

der bisherigen Regelung auf die Kalendermonate der Erwerbs

tätigkeit abgestellt werden. In der Letzten Textzeile solLte 

es "Rbs. 10" statt "Rbs. 2" heißen. 

Z. 5 (§ 31 Rbs. 5): 

Der Zuschuß für den Umbau von Gebäuden ohne i=inderung des 

Verwendungszweckes im Rusmaß von 5 Hio S in der Bauern - Pen

sionsversicherung gemäß lit. D bedeutet eine Halbierung 

des biSherigen Finanzrahmens> ist jedoch im Zweig Pensions

versicherung ein brauchbares Finanzierungsinstrument. Rus 

der Sicht der Sozialversicherungsanstalt der Bauern steht 

im Hinblick auf künftige erforderliche Investitionen aller

dings die Problematik der Finanzierung bei einem "gemisch

ten" Sozialversicherungsträger zur Diskussion.> da die Fi

nanzierung von Investitionen im Hinblick auf die dramatiSChe 
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Entwicklung der Liquidit�t der Bauern - Krankenversicherung 

in Frage gestellt wird. 

z. 6 (§ 39 Rbs. 1): 

Die geplante Erg�nzung betreffend Hemmung der Verj�hrung 

wurde von der Pr�sidentenkonferenz am 18.9. 1989 angeregt und 

wird an sich begrüßt/ sollte aber auch ein Verfahren vor 

den Gerichtshbfen des bffentlichen Rechtes einbezie�2n. 

Z. 11 (§66): 

Einer eindeutigen Regelung der Verfallsfrist hinsichtlich 

eines Rnspruchs auf Kostenerstattung oder Kostenzuschuß 

wird grunds�tzLich nicht entgegengetreten. Jedoch erscheint 

eine dreijährige Frist zur Geltendmachung von Rnsprüchen 

auf Kostenerstattung oder Kostenzuschuß als zu kurz: Wenn 

ein Rrzt dem Versicherten seine Honorarnote erst kurz vor 

Rblauf der zivilrechtlichen dreijährigen Verjährungsfrist 

übermittelt/ dann kbnnte der Versicherte seinen Rnspruch 

bei der Sozialversicherung nicht mehr rechtzeitig geltend 

machen. Deshalb hat die Präsidentenkonferenz auch in ihrem 

Schreiben an das do. Ninisterium vom 18. 9. 1989 vorgeschla

gen/ daß die Verj�hrungsfrist länger als drei Jahre betra

gen sollte. Die Pr�sidentenkonferenz beantragt deshalb/ hier 

jedenfalls eine dreieinhalbj�hrige Frist oder eine sonstige 

geeignete Vorkehrung vorzusehen/ daß dem Versicherten über

haupt eine Frist zur Geltendmachung seiner Rnsprüche ver

bleibt . 

. Z . 16 (§ 9 1 Z 2): 

nie vorgeschl.agene Bestimmung/ daß die Pfl.egegebührenersätze 

zu BO % vom Versicherungstr�ger und zu 20 % vom Versicherten 

zu entriChten sind� widerspricht der in mehreren Bundeslän

dern geübten Praxi5� daß der Versicherungsträger zunächst 

den Pflegegebührenersatz zur Gänze erbringt und erst dann 

'. 
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dem Versicherten den 20-%igen Kostenanteil in Rechnung 

stellt. Diese Vorgangsweise ist schon deshalb zweckmäßig/ 

weil beim Versicherungsträger alle Voraussetzungen gegeben 

sind/ die Ansprüche der Krankenanstalt der Höhe nach zu 

prüfen/ insbesondere auch.J ob bereits die Voraussetzung für 

einen Wegfall des Kostenanteils nach § 80 Abs. 3 lit. c 

(Spitalsaufenthalt über 28 Tage innerhalb eines Jahres) 

gegeben sind. Nach der vorgeschLagenen Neuregelung müßte 

entweder die Krankenanstalt oder der Versicherte selbst 

prüfen/ ob und für welche Spitalstage der Kostenanteil zu 

zahlen ist. Bei wiederholtem Spitalsaufenthalt bzw. bei 

Aufenthalten in verschiedenen Spitälern würde es hier 

Schwierigkeiten geben. Andererseits hat die Präsidentenkon

ferenz durchaus Verständnis für Bestrebungen nach Verwal

tungsvereinfachung. 

Die Präsidentenkonferenz erhebt daher nach Kontakten mit 

der Sozialversicherungsanstalt der Bauern gegen den Novel

lierungsvorschlag keinen Einspruch in der Erwartung/ daß 

die Rnstalt Versicherte/ die zuviel Pflegegebührenersätze 

bezahlt haben/ mit Hilfe der EDV darauf aufmerksam macht 

und den Versicherten bei einer Lösung des Problems hilft. 

Z. 1 7  (§ 113 a): 

Der Zweck dieser Bestimmung/ nämlich ältere Arbeitnehmer/ 

die aus einem Dienstverhältnis ausscheiden und ein schlech

ter bezahltes annehmen./ in der Pensionshöhe nicht schlechter 

zu stellen/ ist sicher positiv zu beurteilen. Schon bisher 

hat die 2. Bemessungsgrundlage gemäß § 114 BSVG. solche 

Nachteile entschärft" wenn auch nur zum Teil und fix zum 

50. Lebensjahr. Realistischerweise ist aus diesem Vorschlag 

aber kein großer Beitrag zu der angestrebten Bekämpfung der 

Schwarzarbeit bzw. Rusnützung der Rrbeitslosenversicherung 

zu erwarten. 
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Wenn die Bestimmung verwirklicht wird� müßte aber an 

ähnliche Probleme der Selbständigen gedacht werden: Nicht 

nur ältere Dienstnehmer s tehen vor dem Problem der Verrin

gerung ihrer Bemess ungsgrundlage im Bemes sungszeitraum� 

sondern auch vieLe Landwirte. Immer wieder s tehen auch 

s ie vor der Entscheidung" etwa durch Teilübergaben den 

geplanten Horübernehmer als Arbeitskrart am Hor zu erhalten� 

oder sie müssen anLäßlich von Straßenbauten und aus ähnli

chen Anläss en Flächen abtreten oder wegen verringerter 

Arbeits rähigkeit den Betrieb verkleinern. Die dadurch 

entstehenden Pensionsnachteile können durch die 2. Bemes

s ungsgrundlage gemäß § 1 14 BSVG. nur zum Teil entschärft 

werden. Deshalb richtet die Präsidentenkonrerenz an das 

do. Bundes ministerium den Antrag" im FaLL der Verwirklichung 

dieser Bestimmung diese oder § 1 14 BSVG. so zu ändern" 

daß auch die s elbständige Erwerbstätigkeit berücksichtigt 

wi rd. 

§ 124 - Berursunrähigkeit: 

Zusätzlich zu den vorgescnLagenen Rnaerungen halt die Prä

s i  den tenkonrerenz eine l:fnderung des Begr irres der Erwerb

s unrähigkeit in § 124 BSVG. im Sinne der Anrechnung der 

gesetzlichen Landwirtschaftlichen Berursausbildung aus s o

zial-� bildungs - und s tandespolitischen Gründen rür notwen

dig. Es wird von Landwirten mit einer qualifizierten land

wirtschartlichen Ausbildung (Heister" Facharbeiter nach dem 

Land - und rorstwirtschaftlichen Berursausbildungs gesetz 

1952 und den Berufsausbildungsordnungen der Länder) nicht 

eingesehen, daß sie vor VOllendung des 55. Lebensjahres 

auf alle Hilfsarbeitertätigkeiten am allgemeinen Arbeits

markt verwiesen werden können. Diese Schlechters tellung 

gegenüber der Regelung im ASVG. rür Versicherte� die über

wiegend in erlernten bzw. angelernten Beruren tätig waren, 

müßte besei tigt werden durch tlntuhrung eines Berufs s chut

zes .rür Bauern mit abges chlossener qes etzLlcner Herutsaus

bildung. Es ist nicht erträgLich/ daU eln nocnausgeDllOeter 

'. 
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Landwirtschaftsmeister mit dem gesetz Lichen NeisterdipLom 

weiterhin auf den Letzten HI Lfsarbeiterarbeitsplatz des 

al Lgemeinen Rrbeitsmarktes verwiesen werden kann. 

Rußerdem tritt die Präsidentenkonferenz für die Streichung 

des § 124 Rbs. 2 lit b ein: Die Bedingung für die Erwerbs

unfähigkeitspension� daß die persbn Liche Rrbeitsleistung 

zur Rufrechterhal tung des Betriebes notwendig war.1 betri fft 

nur eine kleine Zahl grbßerer Betriebe und wird von betrof

fenen erwerbsunfähigen Personen als unbillige Härte empfun

den. 

Z. 18 (9 140 Rbs. 7): 

Ruch die Hbhe der nach § 140 Rbs. 3 auf die RusgLeichszula

ge anzurechnenden Sachbezüge sollte wie das auf den Ein

heitswert bezogene pauschale fiktive Rusgedinge nach oben

hin mit 35 % des Richtsatzes begrenzt werden. Diese Finde

rung ist wichtig� um unvertretbare Schlechterstellungen 

solcher Pensionisten zu verhindern� insbesondere ehemaliger 

auf dem Betrieb nicht angeschriebener Bäuerinnen. 

Rußerdem wäre es angebracht� in 9 140 Rbs. 5 die Pauschal

werte für die ErmittLung des Nettoeinkommens aus einem 

land - und forstwirtschaftlichen Betrieb analog der in der 

14. BSVG. -Novelle enthaltenen generellen Senkung der Werte 

des fiktiven Rusgedinges (um 16 %) abzusenken. 

Zu Rrtikel II 

In Rbs. 1 wäre das zweima L genannte Datum auf 3D. Juni 

1990 zu korrigieren. 

In Rbs. 5� 14. Zeile wäre die Jahreszahl 1989 zu streichen. 
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25 Abschriften dieser SteLLungnahme werden wunschgemäß 

gLeichzeitig dem Präsidium des NationaLrates zugeLeitet. 

Der Präsident: 

gez. NR dkR Ing. DerfLer 

Der Generalsekretär: 

gez. DipL.Ing. Dr. Fahrnberger 
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